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Das leistet die steirische Abfallwirtschaft

Im Vergleich dazu sind die durchschnitt-
lichen Belastungen in der Steiermark
deutlich geringer. Die Studie „Abfallent-
sorgungsgebühren in den steirischen
Gemeinden“ (Arbeiterkammer Steiermark,
Sept. 2006 ) kommt zu  dem Ergebnis, dass
im Jahr 2006 der steirische Haushalt
durchschnittlich mit 115 EUR belastet
wird. Die Abfallgebühren haben sich nach
dieser Studie in der Steiermark von 1993
bis 2006 von 84 EUR auf 115 EUR erhöht,
das entspricht einer Erhöhung von
rd. 37 % über den gesamten Zeitraum,
bzw. einer jährlichen Steigerung von 2,8%.
Diese geringfügige Erhöhung der Abfallge-
bühr wurde durch das um 38% gestiegene
Abfallaufkommen – 3% per anno - (1993:
354.690 Tonnen, 2006: 490.618 Tonnen)
mehr als kompensiert.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass die
Abfallentsorgungsgebühren 2006 in
Bayern im Durchschnitt bei 171 EUR pro
Haushalt gelegen sind. Dabei sei ange-
merkt, dass innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland Bayern im Vergleich zu den
übrigen Bundesländern vergleichsweise
günstige Abfallgebühren aufzuweisen hat.

Im Mittel liegen die Abfallgebühren 2007
für einen Musterhaushalt in Bayern bei
165,40 EUR und damit um knapp 6 EUR
unter dem Vergleichswert aus dem Jahr
2006.
Trotz gestiegener Energiekosten (höhere
Logistigkosten) konnten die Abfallge-
bühren in Bayern im Jahr 2007 aufgrund
höherer Erlöse bei der Vermarktung von
Sekundärrohstoffen um 3,5% reduziert
werden. Die Sorgfalt der Bürger bei der
Bereitstellung der Wertstoffe und die
differenzierte Sammlung zahlt sich zuneh-
mend aus.

Abfallgebühren 2006 im Vergleich (EUR / Haushalt)
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�

Abfallgebühren werden oftmals als zu
hoch und in der Art der Verrechnung als
ungerecht empfunden. 

Ein direkter Vergleich der Gebühren
gestaltet sich schwierig, eine vergleich-
bare Datenbasis über gleichartige
Leistungen im vergleichbaren Umfang
steht nicht zur Verfügung. Die an die
örtlichen Bedürfnisse angepassten
Leistungen können sich hinsichtlich der
Größe der Abfallsammelgefäße, dem
Entleerungsrhythmus, dem Umfang der
Biomüllsammlung, der Reinigung der
Abfallsammelgefäße, die Serviceleistungen

mit einem eigenen Altstoffsammelzentrum
(kostenfreie Annahme von Abfällen,
Ausmaß der Öffnungszeiten) deutlich
voneinander unterscheiden. Dazu kommt,
dass nicht alle Gemeinden die abfallrele-
vanten Aufwendungen in vollem Ausmaß
der Gebührenkalkulation zu Grunde legen,
und damit vielfach keine Kostendeckung
gegeben ist.  

Gemeinden ermitteln individuell ihre
kostenrelevanten Faktoren,  und auch das
Leistungsangebot ist durchaus unter-
schiedlich. 

Abfallgebühren 2007 in Deutschland (EUR / Haushalt)
Quelle:  Bayrisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Bericht: “Kosten und Gebühren der Abfallwirtschaft in Bayern 2008”
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Die Leistungen der Abfallwirtschaft in der
Steiermark finden aufgrund der außeror-
dentlich guten Sammel- und Verwer-
tungsergebnisse weltweit Beachtung. Es
ist gelungen, durch ein dicht ausgebautes
Netz an Altstoffsammelzentren, Altstoff-
sammelinseln, Problemstoffsammel-
stellen, getrennte Sammlung für biogene
Abfälle einschl. der Plätze zur Einzel- und
Gemeinschaftskompostierung das beste
Abfall-Sammelsystem der Welt zu
etablieren. Durch die permanente Öffent-
lichkeitsarbeit des Landes Steiermark und
mit Unterstützung der etwa 50 steirischen
AbfallberaterInnen, dem Umweltbildungs-
zentrum Steiermark, vielen Projekten in

Leistungsumfang der 
Gemeinden und Abfallwirtschaftsverbände

Personalkosten
(Adminstrative Aufgaben, 
Ausbildung / Qualifizierung)

Kindergärten und Schulen, aber auch
durch landesweite Informationskapagnen
wie z.B. dem „Steirischen Frühjahrsputz“
als Kampagne gegen das Littering ist es
gelungen ein hohes Umweltbewusstsein
in der Bevölkerung zu erreichen und zu
bewahren. 

Mit den nachfolgenden Darstellungen soll
das Bewusstsein vermittelt werden, dass
das umfassende Leistungsangebot natür-
lich auch Kosten verursacht, die teilweise
durch Erlöse kompensiert werden können.
Die steirische Abfallwirtschaft ist gut
aufgestellt und braucht auch interna-
tional keinen Vergleich zuscheuen, weder
im Leistungsumfang noch bei den Kosten.

Flurreinigung (Littering)

Abfallberatung
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Restabfallsammelbehälter
(Wartung, Erstbeschaffung)

Restabfallsammlung

Restabfallbehandlung (MBA / MVA)

�

Bioabfallsammlung

HäckseldienstGrünschnittsammlung

Kompostierung
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Alt- und Problemstoffsammelzentren

Altspeiseölsammlung

Sperrmüllsammlung

Problemstoffsammlung

Elektroaltgerätesammlung

Flachglassammlung Altholzsammlung

Altmetallsammlung
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�
Altstoffsammelinseln

Weißglassammlung

Altpapiersammlung

Verpackungs-Metallsammlung

Buntglassammlung
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Öffentlichkeitsarbeit

Restmüllanalysen

Förderung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung 
(z.B. “Gscheit Feiern”, Windelförderung)

Steiermark
Das Land

� Fachabteilung 19D 
Abfall- und Stoffflusswirtschaft

� JA
Butter
Öl aus Pfannen
Bratenfett
Öl von eingelegten Speisen
Kernöl

� NEIN

Marinaden
Mayonnaise
Salatsoße
Mineralöle

ALTSPEISEÖLE- UND
FETTE

www.seeg.at

Sinn!
Der Verbrauch an Fetten und Ölen in den
Haushalten liegt bei 4 bis 5 kg/EW.a. Daraus
leitet sich ein theoretisches Sammelpoten-
tial von etwa 3 kg/EW.a ab. Die tatsächliche
Sammelmenge liegt jedoch bei 1 kg/EW.a.

Zwei Drittel der jährlich anfallenden Altspei-
seöle (rd. 3.600.000 l), verschwinden im Aus-
guss. Dort wiederum verstopfen Fettklumpen
die Kanalrohre, deren Reinigung hohe Kosten
verursacht.

Getrennt gesammelt sind Altspeiseöle ein
wertvoller Rohstoff für die Erzeugung von
Biodiesel, Seifen und Kettensägeölen.

www.abfallwirtschaft.steiermark.atReinigungsmittel und Kettensägeöl aus Altspeiseöle- und fette.

Seit 2005 fahren alle Busse der Gra-
zer Verkehrsbetriebe mit Biodiesel.

✔ JA

Zeitungen, Kataloge,
Zeitschriften, Bücher, 
Prospekte, Schulhefte, 
Kartonagen, Pappe, 
Wellpappe, 
nicht verschmutztes Papier
aus dem Haushalt

✘ NEIN

Verbundmaterialien
(z.B. Getränkekartons)
Kunststoffumhüllungen
(z.B. Katalogverpackung)

✔ JA

Hohlglas getrennt nach 
Weiß- und Buntglas, 
Einwegglasflaschen, Marme-
ladegläser, Gurkengläser, Ein-
siedegläser, leere Medikamen-
tenfläschchen

✘ NEIN

Flachglas, Spiegelglas, Kristall-
glas, Drahtglas, Glühbirnen

❢ INFO
Sammelfahrzeuge haben für
Weiß- und Buntglas getrennte
Kammern.

✔ JA

Verpackungen aus Kunststoff,
Verbundstoff, Holz u. textilen
Faserstoffen u. Keramik wie z.B.
Joghurtbecher, Folien, PET-
Leichtflaschen, Flaschen aus
Keramik, Kaffeeverpackung, 
Blister, Waschmittelflaschen,
Knabbergebäck- und Teigwa-
rensackerl, Für Getränkekar-
tons auch „ÖKO-Box“.

✘ NEIN

Haushaltsgegenstände, 
Blumentöpfe, Spielzeug, 
Gartenschlauch

✔ JA

Aluminiumdosen, Weißblech-
dosen, Kronenkorken, Alu-
Verschlüsse, Metalldeckel,
Alufolie, Aludeckel, Menü-
schalen, Tuben aus Metall

✘ NEIN

Drähte, Nägel, Motorteile,
Haushaltsartikel aus Metall

❢ INFO
Metallabfälle und Eisenschrott
müssen über die Sperrmüll-
sammlung oder im Altstoffsam-
melzentrum entsorgt werden.

✔ JA

Küchen- und Gartenabfälle,
Lebensmittelreste,
Teesackerl, Kaffeefilter
mit Sud, Obst-und Gemüse-
abfälle, Laub, Schnittblumen,
Topfpflanzen, Strauch-
und Rasenschnitt

✘ NEIN

Kunststoffsäcke, Staubsau-
gerbeutel, Altspeiseöle- und
Fette, Asche, Windeln

✔ JA

Windeln, Glühbirnen, Flach-
glas, Spiegelglas, Kristallglas,
Drahtglas, Katzenstreu, Fett-
papier, Hygieneartikel, Gum-
mi, Staubsaugerbeutel, Asche,
Spielzeug, Leder, Haushalts-
gegenstände, Kehricht, kaput-
te Kleidung (Socken, Schuhe
Strumpfhosen etc.), Blumen-
töpfe 

✘ NEIN

Problemstoffe, Bauschutt,
Sperrmüll, Elektroaltgeräte,
Altspeiseöle- und Fette

PROBLEMSTOFFE, ALTSPEISEÖLE- UND FETTE, SPERRMÜLL, METALLABFÄLLE/EISENSCHROTT, BAURESTMASSEN/BODENAUSHUB und ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGRÄTE müssen 
getrennt gesammelt werden und dürfen nicht in die Müllbehälter eingebracht werden. 
Fragen Sie in Ihrer Gemeinde nach Terminen für die Sperrmüll- und Problemstoffsammlung bzw. nach den örtlichen Abgabestellen.

TIPP: Nutzen Sie für Batterien, Elektro- und Elektronikaltgeräte (inkl. Kühlgeräte und Leuchtstofflampen) und Motoröle, die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten der Hersteller und Inverkehrsetzer
(Fachhandel, Altstoffsammelzentrum der Gemeinde).

Das Land
SteiermarkFachabteilung 19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft

Medieninhaber und Herausgeber: Amt der Stiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft, Leiter: Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Himmel, Nachhaltigkeitskoordinator Steiermark,
8010 Graz, Bürgergasse 5a, E-Mail: fa19d@stmk.gv.at, Telefon +43 (316)877-4323, www.abfallwirtschaft.steiermark.at, Druck: Eigenverlag, Version 6/22.12.2005, GZ.: 41.02-01/1993-046

Nähere Informationen zur Abfallwirtschaft in
der Steiermark sowie die Möglichkeit das 
Dokument herunterzuladen unter:
www.abfallwirtschaft.steiermark.at

www.oeko.at

www.gscheitfeiern.at

www.nachhaltigkeit.steiermark.at

PAPIER GLAS
VERPACKUNGEN

LEICHT
VERPACKUNGEN

METALL
VERPACKUNGEN BIOABFALL RESTMÜLL

❢
www.aro.at www.agr.at www.argev.at www.kompost-biogas.info www.abfallwirtschaft.steiermark.atwww.argev.at

Eltern
und
Umwelt

Förderung
von waschbaren
Windeln
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Einleitung und Aufbau des Leitfadens “Abfallgebühr”

Der Leitfaden „Abfallgebühren“ soll steiri-
sche Gemeinden unterstützen die Abfall-
gebühren kostendeckend und verursacher-
gerecht zu berechnen, für die Ge bühren -
zahlerInnen nachvollziehbar und trans -
parent darzustellen und die Abfallwirt-
schaft der Gemeinde nach Optimierungs -
potenzialen zu durchleuchten.

Die FA19D möchte auf diesem Wege die
Gemeinden unterstützen den gesetzlichen
Anforderungen zu entsprechen und einen
ausgeglichenen Haushalt für die Abfall-
wirtschaft zu erzielen. 

Erfahrungen zeigen, dass nicht alle abfall-
wirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde
in die Berechnungsbasis für die Abfall -
gebühr einfließen. Vor allem Leistungen,
wie Verwaltung und Organisation der
Abfallwirtschaft, Umwelt- und Abfall -
beratung, Abfallprojekte oder Flur -
reinigungen werden oft nicht mit -
berücksichtigt. Alle diese Tätigkeiten
verursachen jedoch Kosten und sollten im
Sinne der Vorsorgepolitik der Gemeinde
und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
aus den Abfallgebühren beglichen werden.

Wie die aktuellen Zahlen zeigen, können
die kommunalen Entsorgungskosten deut-
lich durch Optimierung der Altstoffsamm-
lung entlastet werden.

Dazu ist es notwendig die Qualität der
Altstoffe zu erhöhen, was durch eine sorg-
fältigere Abfalltrennung bei den Haus-
halten und im Altstoffsammelzentrum
erreicht werden kann.

Aufbau des Leitfadens
„Abfallgebühr“
Der Leitfaden „Abfallgebühr“ ist eine prak-
tische Anleitung, wie man in drei einfa-
chen Schritten Kosten und Einnahmen für
die abfallwirtschaftlichen Leistungen
ermitteln, die gemeindespezifische Abfall -
gebühr kalkulieren und die Zusammen -
setzung der Abfallgebühr den Gebühren-
zahlerInnen einfach kommunizieren kann. 

Schritt 1: Was kosten die
abfallwirtschaftlichen
Leistungen der Gemeinde?
Hier sind die Informationen und eine
Vorlage für einen Erstcheck
„Kosten/Leistungen in der Abfallwirt-
schaft“ dargestellt. Damit kann man sich
einen Überblick verschaffen, welche
abfallwirtschaftlichen Leistungen von der
Gemeinde erbracht werden und was diese
kosten bzw. welche Einnahmen erzielt
werden. 

Mit dem Erstcheck kann überprüft werden,
ob alle Leistungen, Kosten bzw. Einnahmen
für die folgenden drei Bereiche vollständig
erfasst und der Berechnungsbasis für die
Abfallgebühr zugrunde gelegt wurden:

1. Sammlung und Behandlung der 
Siedlungsabfälle

2. Altstoff-/Problemstoffsammlung -
mobile Sammlungen

3. Verwaltung/Organisation - Umwelt-
/Abfallberatung - Projekte im Abfall-
bereich

Einleitung

L
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Schritt 2: Kalkulation der
Abfallgebühr
Im Schritt 2 sind gesetzliche Anforde-
rungen und praktische Tipps zur Gestal-
tung der Abfallgebühr, sowie Empfeh-
lungen und Beispiele wie diese berechnet
werden soll, dargestellt.

Damit leicht und nachvollziehbar die
Berechnungsgrundlage für die Grundge-
bühr und die variable Gebühr festgelegt
werden kann, überträgt man die in
Schritt 1 ermittelten Kosten abzüglich der
Einnahmen in die für die Grundgebühr und
die variable Gebühr vorgesehenen Zeilen
in Schritt 2.

Mit einem EXCEL-Sheet kann die Abfall-
gebühr einfach kalkuliert werden,
nachdem die Berechnungsbasis für die
Grundgebühr und die variable Gebühr
ermittelt wurde. 

Dieses EXCEL-Sheet steht als kostenloses
Download zur Verfügung:
www.abfallwirtschaft.steiermark.at.

Schritt 3: Information der
GebührenzahlerInnen über
die Zusammen setzung der
Abfallgebühr
Vielen GebührenzahlerInnenn ist nicht
bewusst, für welche abfallwirtschaftlichen
Leistungen die Abfallgebühr bezahlt wird.
Daher ist die Information der Gebühren-
zahlerInnen ein wichtiger Punkt, um
Verständnis und Akzeptanz für die Abfall-
gebühr zu erreichen.

In diesem Schritt sind Informationen und
Tipps, wer über die Zusammensetzung der
Abfallgebühr informiert werden soll und
welche Kommunikationsinstrumente sich
dafür eignen, zusammengefasst. 

Ein Muster-Infoblatt für Bürger Innen zeigt
beispielhaft wie dies umgesetzt werden
kann. 

Dieses Infoblatt kann auf die gemeinde-
spezifischen Gegebenheiten angepasst
werden und ist als Word-Dokument im
Internet frei verfügbar.
www.abfallwirtschaft.steiermark.at.

Kontakte
Hier werden die Ansprechpartner Innen
angeführt, an die man sich bei Fragen zu
diesem Leitfaden und zur Berechnung der
Abfallgebühren wenden kann.

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11034328/35343558
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11034328/35343558
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/cbe36745/Gemeinde%20Muster.doc
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Schritt 1
„Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde?“

Alle von einer Gemeinde erbrachten
abfallwirtschaftlichen Leistungen kosten
etwas, denen nur in wenigen Fällen
Einnahmen wie z.B. Altstofferlöse, Abgel-
tungen für die Verpackungssammlung,
Förderungen, etc. gegenüberstehen.

Nach § 71 der Steiermärkischen Gemeinde-
ordnung sind kostendeckende Gebühren
von den Gemeinden zu berechnen und den
GebührenzahlerInnen vorzuschreiben!

Kostendeckende Gebühren können aber
nur berechnet werden, wenn die Kosten,
die für die Erbringung der abfallwirt-
schaftlichen Leistungen der Gemeinde
entstehen, vollständig erfasst werden.
Dafür sind auch Kosten zu berücksich-
tigen, die über die kameralen Ausgaben
hinausgehen (z.B. Abschreibungen für
abfallrelevante Anlagen, Bildung von
Erneuerungs-, Instandhaltungs- und
allfälligen Erweiterungsrücklagen, etc.).

Mit dem Erstcheck „Kosten/Leistungen in
der Abfallwirtschaft“ auf den nächsten
Seiten kann man sich einen Überblick
verschaffen, welche abfallwirtschaftlichen
Leistungen in der Gemeinde erbracht
werden, was diese kosten und welche
Einnahmen dafür erzielt werden. Als
Kosten für diesen Erstcheck werden die
Ausgaben der Kameralistik (= Einnahmen-

/Ausgabenrechnung) bzw. die Aufwen-
dungen der Doppik (= doppelte Buchfüh-
rung) angesetzt. Als Einnahmen werden
Leistungserlöse, Förderungen und sonstige
Einnahmen angesetzt.

Für einen detaillierten Kosten-/Leistungs-
check kann man die frei verfügbare
„NAWIG-EXCEL-Arbeitsmappe“ nutzen.
Die NAWIG-EXCEL-Arbeitsmappe und die
Vorlage für den Erstcheck
„Kosten/Leistungen in der Abfallwirt-
schaft“ stehen als kostenloses Download
zur Verfügung.
www.abfallwirtschaft.steiermark.at

Erfahrungen im NAWIG zeigen, dass es für
diese Erhebungen sinnvoll ist, die abfall-
wirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde
in drei Gruppen einzuteilen:

1. Sammlung und Behandlung der 
Siedlungsabfälle

2. Altstoff- und Problemstoffsammlung -
mobile Sammlungen

3. Verwaltung/Organisation - Umwelt-
/Abfallberatung – Projekte

Schritt 1: Was kosten die abfallwirtschaftlichen
Leistungen der Gemeinde?

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/10559747_4334719/42f832c9/NAWIG%20Excel-Arbeitsmappe.xls
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/10559747/4334719/
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Schritt 1 
„Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde?“

Für jede Gruppe sind auf den nächsten
Seiten eine Reihe von Beispielen für
Leistungen von Gemeinden im Abfall -
bereich. 

Bei Durchsicht der Beispiele sind jene
anzukreuzen, welche auf die Gemeinde
zutreffen. Die Kosten bzw. Einnahmen
(netto – ohne Umsatzsteuer) werden für
die abfallwirtschaftlichen Leistungen
ermittelt und in die vorgesehenen Zeilen
eintragen. In die Zeile „Ergänzung“ können
weitere gemeindespezifische Leistungen
und die damit verbundenen Kosten bzw.
Einnahmen eintragen werden.

Die Daten dafür sind in der Buchhaltung
(Rechnungsabschluss), in Rechnungen
oder in weiteren abfallwirtschaftlichen
Aufzeichnungen (z.B. NAWIG-EXCEL-
Arbeitsmappe oder Steirischer Abfall-
spiegel) enthalten. Auch von den Abfall-
wirtschaftsverbänden sind Daten und
Informationen für diesen Erstcheck
verfügbar. Auf was bei den einzelnen Erhe-
bungen besonders geachtet werden sollte,
ist in Infos & Tipps angeführt. 

Bei Darstellung der abfallwirtschaftlichen
Leistungen und die dadurch entstandenen
Kosten bzw. Einnahmen der Gemeinde
nach der Systematik dieses Leitfadens, ist
auch die Berechnungs basis für die Abfall-
gebühr transparent und nachvollziehbar. 

Durch diese Informationen kann man den
BürgerInnen leicht erklären, für welche
Leistungen sie die Abfallgebühr bezahlen
und welchen Nutzen sie davon haben. 

© 
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Schritt 1
„Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde?“

1. Sammlung und Behandlung der Siedlungsabfälle

1.1 Gemischter Siedlungsabfall (Restmüll):

Was kostet die Sammlung und Behandlung des gemischten Siedlungsabfalls?

• Sammlung des gemischten Siedlungsabfalls �____________€
» Behälterausstattung (Abschreibung) �____________€
» Behälterreinigung �____________€
» Personalbereitstellung bei eigener Sammlung �____________€
» Fahrzeuge zur eigenen Sammlung (z.B. Leasingrate, Treibstoff, 

Reparaturen, Versicherungen, Abschreibungen, etc.) �____________€
• Behandlung des gemischten Siedlungsabfalls �____________€
• Ergänzung: _________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€

Infos & Tipps
� Nettobeträge – ohne UST ansetzen!

� In den Rechnungen des Entsorgers
findet man die Sammel- bzw. auch die
Behandlungskosten, wenn die Behandlung
durch den Entsorger erfolgt.

� Wird die Behandlung der Siedlungs -
abfälle über den AWV durchgeführt, werden
die Kosten aus der Abrechnung mit dem
AWV entnommen.

� Die Kosten für die Behälter werden den
Sammelkosten zugeordnet. Die Anschaffung
der Behälter wird über die Abschreibung -
aufgeteilt nach Nutzungsjahren - als
Kostenfaktor angesetzt. Sind die Behälter
vom Entsorger gemietet, ist der Betrag für
die Miete in der Rechnung Ihres Entsorgers
enthalten.

� Personalkosten: Mit dem betroffenen
Gemeindebediensteten festlegen wie viel
Zeit (in Stunden oder %-Satz) für diese
Tätigkeiten aufgewendet wird. 

Achtung! Laut Gemeindeaufsichtsbehörde
sind darüber Aufzeichnungen zu führen!

Auf Basis der Lohnkosten (inklusive Lohnne-
benkosten) die dafür anzusetzenden Perso-
nalkosten berechnen.

� Es sind auch Aufzeichnungen über den
Einsatz der Fahrzeuge zu führen.

� Hilfreich für die Festlegung der
Nutzungsjahre für Abschreibungen ist der
kostenpflichtige ÖWAV - Arbeitsbehelf Nr.
16 „Grundsätze der Gebührenkalkulation in
der Siedlungswasserwirtschaft und Abfall-
wirtschaft“ (Beilage 3) (Bezug:
www.oewav.at / Publikationen / Arbeitsbe-
helfe).

http://www.oewav.at/OEWAV.aspx?target=67330#show_67330
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„Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen der Gemeinde?“

1.2 Bioabfall:

Was kostet die Sammlung und Behandlung des Bioabfalls?
• Sammlung des Bioabfalls (Haushaltssammlung) �____________€

» Behälterausstattung (Abschreibung) �____________€
» Ankauf von Bioabfallsammelsäcken, Bioabfallvorsortierbehältern � ___________-€
» Behälterreinigung �____________€
» Personalbereitstellung bei eigener Sammlung �____________€
» Fahrzeuge zur eigenen Sammlung (z.B. Leasingrate, Treibstoff,

Reparaturen, Versicherungen, Abschreibungen, etc.) �____________€
• Verwertung des Bioabfalls (Haushaltssammlung) �____________€
• Ergänzung:___________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€
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1.3 Altpapier (Haushaltssammlung):

Was kostet die Sammlung und Verwertung des Altpapiers?
• Sammlung des Altpapiers (Haushaltssammlung) �____________€

» Behälterausstattung (Abschreibung) �____________€
» Personalbereitstellung bei eigener Sammlung �____________€
» Fahrzeuge zur eigenen Sammlung (z.B. Leasingrate, Treibstoff,

Reparaturen, Versicherungen, Abschreibungen, etc.) �____________€
• Verwertung des Altpapiers (z.B. Refundierung der Rohstofferlöse für 

Verpackungen aus Haushaltssammlung anteilig an ARO, etc.) �____________€
• Ergänzung: ___________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€

Welche Einnahmen/Erlöse werden aus der Altpapiersammlung erzielt
(Haushaltsammlung)?
• Verwertung des Altpapiers (Haushaltssammlung) �____________€
• Beitrag von ARO für die Mitsammlung des 

Verpackungsanteils und Infrastrukturbereitstellung �____________€
• Ergänzung:  ___________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse:____________€

Infos & Tipps
� Wird die Verwertung des Altpapiers

über den AWV durchgeführt, werden die

Einnahmen/Erlöse aus der Abrechnung mit

dem AWV entnommen.
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1.4 Sonstige Verpackungen
(Altglas, Leichtfraktion, Metallverpackungen):

Was kostet die Sammlung der sonstigen Verpackungen
außerhalb des ASZ?
• Zuzahlung für Altglassammlung (Schüttsystem) �____________€
• Altstoffsammelinseln (Reinigung, Instandhaltung, 

Behälterausstattung, Abschreibungen) �____________€
• Verteilung der gelben Säcke (Zeit) �____________€
• Ergänzung (z.B. Abzüge für Fehlwürfe):

_____________________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€

Welche Einnahmen/Erlöse werden für die Sammlung und 
Standplatzbetreuung der sonstigen Verpackungen erzielt?
• Beitrag der AGR (Altglas) für Infrastruktur �____________€
• Beitrag der ARGEV (Leichtfraktion, Metallverpackungen)

für Infrastruktur �____________€
• Nachverteilung gelbe Säcke �____________€
• Ergänzung: ___________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse:____________€
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1.5 Sonstige Siedlungsabfälle:

Was kostet die Sammlung von sonstigen Siedlungsabfällen?
• Sammlung und Behandlung von Straßenkehricht �____________€
• Ergänzung (z.B. Beseitigung illegaler Ablagerungen, 

Flurreinigungen, etc.):  ___________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€

Welche Einnahmen/Erlöse werden für die 
Sammlung von sonstigen Siedlungsabfällen erzielt?
• Beiträge für die Übernahme von sonstigen Siedlungsabfällen �____________€
• Ergänzung: ___________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse:____________€

Infos & Tipps -
� Laut StAWG 2004 ist Straßenkehricht

qualitativ gemischter Siedlungsabfall (Rest-

müll), der auf öffentlichen Plätzen (Straßen,

Park- und Grünanlagen etc.) anfällt. 

� Die Entscheidung, ob die Finanzierung
der Entsorgung des Streusplitts im Wege der
Abfallgebühren oder im Rahmen der Stra-
ßenerhaltung erfolgt, obliegt den
Gemeinden (Angelegenheit der Gemeinde-
autonomie).
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2. Altstoff- und Problemstoffsammlung, 
mobile Sammlungen

Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen des ASZ?
• Sammel- und Behandlungskosten für die im ASZ übernommenen 

nicht gefährlichen Abfälle (Altstoffe, Bauschutt, Sperrmüll, 
Tierkadaver und Schlachtabfälle, etc.): �____________€

• Sammel- und Behandlungskosten für die im ASZ übernommenen
gefährlichen Abfälle (Problemstoffe) �____________€

• Personalbereitstellung für den Betrieb des ASZ während der
Öffnungszeiten und für Vor-/Nachbereitungsarbeiten �____________€

• Aus-/Weiterbildungen für das ASZ-Personal 
(Zeit, KM-Geld, Diäten, Seminargebühren, etc.) �____________€

• Sicherheit im ASZ (Evaluierung, Anschaffung/Wartung von 
Erste-Hilfe Ausstattung, Schutzausrüstung, etc.) �____________€

• Betrieb und Instandhaltung des ASZ (Strom, Wasser, Telefon, 
Reinigung, Heizung, Versicherung, Büromaterial, Reparaturen, An-
schaffung/Wartung von Maschinen, Geräten, Fettabscheidern, etc.) �____________€

• Fettys (Kleinsammelbehälter) und Belohnungen (Seife, Öl, etc.)
zur Altspeiseölsammlung �____________€

• Abschreibungen für das ASZ z.B. für:

» Grundstück und Gebäude �____________€
» Maschinen/Ausstattung (Behälter, Hubstapler, Häcksler, EDV etc.) �____________€

• Ergänzung (z.B.: weitere Sammelhilfen, Abdeckplanen, 
Beschriftungssysteme, Ausstattungen für das Verkehrsleitsystem, 
bauliche Nachrüstungen, etc.:___________________________ �____________€

Summe Kosten:____________€
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Infos & Tipps
� Nettobeträge – ohne UST ansetzen!

� Die Sammel- und Behandlungskosten
der im ASZ übernommenen nicht gefähr-
lichen Abfälle und der Problemstoffe sind
den Rechnungen der Entsorgungsunter-
nehmen bzw. Ihren Aufzeich-
nungen zu entnehmen. 

� Unter Sammelkosten fallen Transport -
kosten, Behältermieten, Begleitschein -
gebühren, etc.

� Berechnung der Personalkosten, wie in
den Tipps auf Seite 19 beschrieben.
Aufzeichnungen über die Einsatzzeiten
führen!

� Bei Gemeindekooperationen im ASZ-
Bereich die anteiligen Kosten bzw. Erlöse für
die Nutzung des ASZ ansetzen.

� Übersteigen Anschaffungen für das ASZ
den Betrag von 400,00 EUR netto sind diese
Beträge über die Abschreibung aufgeteilt
nach Nutzungsjahren als Kostenfaktor anzu-
setzen.

� Für die Berechnung der Abfallgebühren
sind die Abschreibungen für das  ASZ heran-
zuziehen und nicht die Annuitätenzah-
lungen!

� Förderungen für die Errichtung des ASZ
kann man auch - wie die Abschreibung -
aufgeteilt nach Nutzungsjahren als
Einnahme ansetzen, um diesen Betrag
gleichmäßig aufzuteilen.

Welche Einahmen bzw. Erlöse fallen im ASZ an?
• Verwertungserlöse für Altstoffe (Kartonagen, Holz, Altmetall, 

Altspeiseöle-/fette, etc.) und Verpackungen (z.B. Modul 4) �____________€
• Einnahmen für die Übernahme von Altstoffen 

(z.B. Reifen, Silofolien) und Sperrmüll �____________€
• Einnahmen für die Übernahme von Tierkadavern und Schlachtabfällen �____________€
• Verwertungserlöse für Problemstoffe z.B. für Autobatterien �____________€
• Förderungen für die Errichtung des ASZ �____________€
• Infrastrukturentgelt für die Sammlung von 

Elektroaltgeräten (EAG) und Batterien �____________€
• Ergänzung: ___________________________ �____________€

Summe Förderungen/Erlöse ASZ:____________€
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Was kosten die mobilen Sammlungen?
• Durchführung von mobilen Problemstoffsammlungen �____________€

» Personaleinsatz �____________€
» Behältermiete, Transport, Begleitscheine �____________€
» Entsorgung der Problemstoffe �____________€
» Ergänzung:_______________________________ �____________€

• Durchführung von mobilen Sperrmüll- bzw. Altstoffsammlungen �____________€
» Personaleinsatz �____________€
» Behältermiete, Transport �____________€
» Entsorgung des Sperrmülls bzw. der Altstoffe �____________€
» Ergänzung:_______________________________ �____________€

• Durchführung von mobilen Baum-/Strauchschnittsammlungen �____________€
» Personaleinsatz �____________€
» Behältermiete, Transport �____________€
» Verwertung des Baum-/Strauchschnitts �____________€
» Ergänzung: _______________________________ �____________€

• Ergänzung: _________________________________ �____________€

Summe Kosten: ____________€

Welche Einnahmen/Erlöse bekommen werden für mobile Sammlungen
erzielt?
• Verwertungserlöse für Problemstoffe z.B. für Autobatterien �____________€
• Kostenersätze für die Sperrmüll- bzw. Altstoffsammlung �____________€
• Kostenersätze für die Baum-/Strauchschnittsammlung �____________€
• Ergänzung:  _________________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse: ____________€

Infos & Tipps
� Nettobeträge – ohne UST ansetzen!

� Berechnung der Personalkosten, wie in
den Tipps auf Seite 19 beschrieben.
Aufzeichnungen über die Einsatzzeiten
führen!

� Aufzeichnungen über den Einsatz von
gemeindeeigenen Fahrzeugen für die
mobilen Sammlungen führen!

� Wird die Behandlung der Abfälle durch
den AWV durchgeführt, werden die Kosten
aus der Abrechnung mit dem AWV
entnommen.
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3. Verwaltung/Organisation - 
Umwelt-/Abfallberatung - Projekte

3.1 Verwaltung/Organisation:

Was kosten die abfallwirtschaftlichen Leistungen im Bereich 
Verwaltung/Organisation?
• Berechnung, Vorschreibung, Verbuchung der Abfallgebühren: �____________€
• Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden (z.B. zur Abfallgebühr,

zum Abfuhrrhythmus, zur Behälterreinigung, etc). �____________€
• Bearbeitung von abfallrelevanten Themen in Gemeindegremien �____________€
• abfallrelevante Aus-/Weiterbildungen für Bedienstete der Gemeinde

(Zeit, KM-Geld, Diäten, Seminargebühren, etc.) �____________€
• Erstellung von Informationsmaterialien zur Abfalltrennung wie z.B.

Abfuhrkalender, Artikel Gemeindezeitung, etc. (Zeit, Sachkosten) �____________€
• Nutzung der gemeindeeigenen Infrastruktur für die Abfallwirtschaft 

z.B. Büromaterial, Kopien, Telefon, Strom, Heizung, EDV, etc. �____________€
• Abschreibungen – Verwaltungsbereich z.B. für:

» Büroausstattung, EDV-Anlage �____________€
• Mitgliedsbeitrag an den AWV �____________€
• externe Beratungen im Abfallbereich �____________€
• Ergänzung: ________________________________________ �____________€

Summe Kosten: ____________€

Für welche Leistungen werden Einnahmen bzw. Erlöse erzielt?
• Förderungen z.B. für Schulungen �____________€
• Ergänzung: _______________________________________ �____________€
• Ergänzung: _______________________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse: ____________€

Infos & Tipps zu 3.1 auf der nächsten Seite �
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Infos & Tipps
zu 3.1 Verwaltung/Organisation:

� Nettobeträge – ohne UST ansetzen!

� Berechnung der Personalkosten, wie in
den Tipps auf Seite 19 beschrieben.
Aufzeichnungen über die Einsatzzeiten
führen!

� Tätigkeiten und Kosten für das ASZ-
Personal werden in Punkt 2 „Altstoff- und
Problemstoffsammlung, mobile Samm-
lungen“ und für die Umwelt-/Abfallberatung
in Punkt 3.2 „Umwelt-/Abfallberatung –
Projekte“ erfasst.

� Den Betrag für die Umwelt- und Abfall-
beratung aus dem Mitgliedsbeitrag an den
AWV herausrechnen und diesen Betrag in
3.2 „Umwelt- und Abfallberatung –
Projekte“ ansetzen.

� Bei der Festlegung der anteiligen
Nutzung der Infrastruktur der Gemeinde z.B.
für Miete, Betriebskosten, etc. kann man
sich am Zurechnungsschlüssel für die allge-
meinen Kosten der Gemeinde für die Abfall-
wirtschaft orientieren. 

� Auch bei der Berechnung der Abschrei-
bungen für Büroausstattung, EDV-Anlage,
etc. nach diesem Zurechnungsschlüssel
vorgehen. Dabei ist zu Beachten, dass für die
Berechnung der Abfallgebühr die Abschrei-
bungen und nicht die Annuitätenzahlungen
zugrunde zu legen sind!

Infos & Tipps
zu 3.2 Umwelt-/Abfallberatung - Projekte:

� Nettobeträge – ohne UST ansetzen!

� Berechnung der Personalkosten, wie in
den Tipps auf Seite 19 beschrieben.
Aufzeichnungen über die Einsatzzeiten
führen!

� Die Kosten für die Abfallberatung aus der
Beitragszahlung an den AWV herausrechnen,
wenn in diesem auch andere Kosten
enthalten sind wie z.B. Abgeltung von
Behandlungskosten, Verwaltungsentschädi-
gung, etc.

� Übersteigen Anschaffungen für die
Tätigkeiten der Umwelt-/Abfallberatung
bzw. für Projekte im Abfallbereich wie z.B.
Maschinen und Geräte, Festausstattungen,
etc. den Betrag von 400,00 EUR netto
können diese nicht mehr als geringwertige
Wirtschaftsgüter sofort zur Gänze als Kosten
abgesetzt werden, sondern sind zu akti-
vieren und über die Abschreibung aufgeteilt
nach Nutzungsjahren als Kostenfaktor anzu-
setzen!

�

�
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3.2 Umwelt-/Abfallberatung - Projekte

Was kosten die Umwelt-/Abfallberatung und weitere Projekte im  Abfallbereich?
• Beitragszahlungen an AWV für Nutzung der Umwelt-/Abfallberatung �____________€
oder

• gemeindeeigene Umwelt/Abfallberatung

» Personaleinsatz, KM-Geld, Diäten. �____________€
» Aus-/Weiterbildung (Seminargebühren). �____________€
» Ergänzung: ____________________________________ �____________€

• Informationsmaterialien zur Abfallberatung �____________€
• Ergänzung zur Umwelt- und Abfallberatung:

_________________________________________ �____________€
• Projekte im Abfallbereich:

» Mitarbeit von Gemeindebediensteten bei Abfallprojekten
z.B. Betreuung Geschirr-Mobil (Personalkosten) �____________€

» Ausstattung bzw. Sachaufwände für abfallvermeidende Aktivitäten
z.B. Einsatz Mehrweggeschirr, Gläserspüler, Geschirr-Mobil,
weiterer Festausstattungen nach „ Gscheit Feiern Kriterien“,
Flurreinigungen (Steirischer Frühjahrsputz) bzw. Umweltfeste �____________€

» Informationsmaterialien und Werbeaktivitäten �____________€
» Ergänzung zu Projekten im Abfallbereich:

_______________________________________ �____________€

Summe Kosten: ____________€

Für welche Leistungen werden Einnahmen bzw. Erlöse erzielt?
• Förderungen für gemeindeigene Umwelt-/AbfallberaterInnen �____________€
• Förderungen für Abfallprojekte �____________€
• Förderungen für Ankauf und Miete von Festausstattung �____________€
• Ergänzung: _______________________________________ �____________€

Summe Einnahmen/Erlöse: ____________€

Die im Schritt 1 ermittelten Kosten abzüglich der Einahmen/Erlöse in die Berech-
nungsbasis für die Grundgebühr auf Seite 31 und für die variable Gebühr auf Seite
34 und 35 in Schritt 2 übertragen.
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Nachdem die Kosten in der Abfallwirt-
schaft nur zu einem kleinen Anteil über die
Altstofferlöse abgedeckt werden können,
ist die Gemeinde nach dem Steier -
märkischen Abfallwirtschaftsgesetz
(StAWG 2004) ermächtigt, für die Benüt-
zung der Einrichtungen und Anlagen zur
Abfuhr und für die Behandlung der Sied-
lung s abfälle Abfallgebühren einzuheben. 

Die Abfallgebühr besteht aus einer Grund-
gebühr und einer variablen Gebühr. Für
zusätzliche Leistungen bei der Abholung
des Siedlungsabfalls kann ein gesonderter
Kostenersatz verrechnet werden. 

Die Höhe der Abfallgebühr wird über die
gemeindeeigene Abfuhrordnung geregelt,
die vom Gemeinderat beschlossen und von
der Gemeindeaufsichtsbehörde geprüft
wird.

Die Höhe der Gebühr ist nach beige-
stelltem Behältervolumen und der Anzahl
der Entleerungen oder gewichtsbezogen
zu berechnen (variable Gebühr), wobei in
der Abfuhrordnung eine jedenfalls zu
entrichtende Grundgebühr festzulegen ist. 

§13 (4) Stmk. Abfallwirtschaftsgesetz
2004 (LGBL. Nr. 65/2004 i.d.g.F)

Die Abfallgebühren sind kostendeckend,
verursachergerecht und nachvollziehbar
zu kalkulieren und dürfen auch nicht für
andere Zwecke verwendet werden.

Die Gemeinde kann die Gebühren bis zu
einem Ausmaß festlegen, bei dem der
voraussichtliche Jahresertrag der Gebühr,
das doppelte Jahreserfordernis für Betrieb
und Erhaltung der Einrichtungen und
Anlagen der Abfallwirtschaft, nicht 
übersteigt. 

Die Grundgebühr
Mit der Grundgebühr werden jene Kosten
der Abfallwirtschaft auf die Bevölkerung
umgelegt, die nicht über die mengen -
abhängige (variable) Gebühr und even-
tuelle Altstofferlöse abgedeckt werden
können. 

Die Grundgebühr ist  mengenunabhängig
und deckt erfahrungsgemäß bis zu 2/3 der
Kosten der Abfallwirtschaft einer
Gemeinde ab. Der hohe Anteil der Grund-
gebühr an der Abfallgebühr ist damit zu
erklären, dass die notwendige Infra-
struktur für eine serviceorientierte und
umweltgerechte Entsorgung bereitgestellt
und erhalten werden muss.

Die Abfallgrundgebühren in den steiri-
schen Gemeinden sind sehr unterschied-
lich. Einflussfaktoren sind neben verschie-
denen Berechnungssystemen vor allem die
Struktur des Gemeindegebietes (Lage der
Gemeinde, ländliche oder städtische
Struktur, Tourismusgemeinde, Gewerbe-
struktur, etc.) und das unterschiedliche
Leistungsspektrum der Gemeinde.

Schritt 2: 
Kalkulation der Abfallgebühren



| Seite 31

2

Schritt 2
„Kalkulation der Abfallgebühren“

Beispielsweise verursacht eine für die
BürgerInnen kostenlose mobile Sperrmüll-
sammlung zusätzliche Sammelkosten, die
in die Grundgebühr eingerechnet werden
müssen. Wird hingegen Sperrmüll nur im
Altstoffsammelzentrum (ASZ) gegen
Bezahlung übernommen, entfällt dieser
Posten.

Was gehört in die Grundgebühr?

Mit Schritt 1 dieses Leitfadens wurden die
Kosten und Einnahmen für die Abfall -
wirtschaft in der Gemeinde bereits ermittelt.
Nun können die Kosten der Grundgebühr
und der variablen Gebühr zugeordnet
werden. Es wird empfohlen folgende Kosten
der Berechnungsbasis für die mengen-
unabhängige Grundgebühr zuzuordnen:

• Kosten für die Altstoff- und
Problemstoffsammlung und für
mobile Sammlungen (ASZ) abzüglich
der Einnahmen (Punkt 2 aus Schritt 1) 

Summe _______________________€

• Kosten für Verwaltung/Organisation,
Umwelt- und Abfallberatung und
Projekte im Abfallbereich abzüglich
der Einnahmen (Punkt 3.1 und 3.2 aus
Schritt 1)

Summe _______________________€

Grundgebühr

Verwaltung/Organisation
Umwelt- und Abfallberatung

Projekte im Abfallbereich

Altstoff- und 
Problemstoffsammlung

Mobile Sammlung

Verpackungen
(Altpapier, Altglas, Leicht -

fraktion, Metallverpackung)

Sonstige Siedlungsabfälle
(z.B. Flurreinigung)

Darüber hinaus können auch noch weitere
Kosten in die Berechnungsbasis für die
Grundgebühr aufgenommen werden, wenn
diese für die GebührenzahlerInnen mengen -
unabhängig sind:

• Kosten für sonstige Verpackungen
(Altglas, Leichtfraktion, Metallver-
packungen) abzüglich der Einnahmen
(Punkt 1.4 aus Schritt 1)

Summe _______________________€

• Kosten für sonstige Siedlungsabfälle
abzüglich der Einnahmen (Punkt 1.5
aus Schritt 1)

Summe _______________________€

• Kosten für Altpapier (Haushalts-
sammlung) abzüglich der Einnahmen
(Punkt 1.3 aus Schritt 1)

Summe _______________________€

• Weitere hier festlegen

Summe _______________________€

Berechnungsbasis für die Festlegung der
Grundgebühr:

________________________________€
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Bewährte Modelle zur
Berechnung der Grundgebühr
Zur Berechnung der Grundgebühr gibt es
unterschiedliche Modelle. In der Muster-
abfuhrordnung der FA13A und FA7A des
Amtes der Stmk. Landesregierung wird als
Berechnungsgrundlage die Personenzahl
der Liegenschaft empfohlen.

Aber auch andere sachlich nachvollzieh-
bare, transparente Berechnungsgrund-
lagen sind zulässig, wenn sie den gesetz-
lichen Bestimmungen des Steier -
märkischen  Abfallwirtschaftsgesetzes
(STAWG 2004) nicht widersprechen. 

In der Praxis bewährt - hat sich neben der
Personenanzahl - auch die Berechnung der
Grundgebühr pauschal pro Wohneinheit
bzw. Haushalt. Dieses Model wird auch
von der FA19D – Abfall- und Stofffluss-
wirtschaft des Amtes der Stmk. Landes-
regierung empfohlen.

Achtung: 

Nicht gesetzeskonform ist die Berechnung
der Grundgebühr auf Basis des bereitge-
stellten Behältervolumens, weil die
Berechnung der Grundgebühr damit
mengenabhängig wird!

Worauf bei der Berechnung
der Grund gebühr geachtet
werden sollte!
Modell 1: Grundgebühr pro Wohnein-
heit bzw. Haushalt: 

Eine Grundgebühr auf Basis der Wohn -
einheit oder des Haushaltes ist verwal-
tungs technisch einfach zu handhaben,
weil die Daten unabhängig von An- und
Abmeldungen einzelner Personen der
Wohneinheit bzw. des Haushaltes sind und
deshalb nur einmal zu erfassen sind.

Beschwerden können auftreten, weil z.B.
Ein-Personenhaushalte gleich viel
bezahlen wie Mehr-Personenhaushalte. 

Modell 2: Grundgebühr pro Person bzw.
EinwohnerIn: 

Eine Grundgebühr auf Basis der Personen-
anzahl der Liegenschaft ist verwaltungs-
mäßig aufwändiger zu handhaben, weil
An- und Abmeldungen von Personen im
Haushalt sofort eine Änderung der Grund-
gebühr bewirken. Hier sollten Stichtage
(z.B. vierteljährlich oder halbjährlich) für
die Berechnung festgelegt werden.

Beschwerden können auftreten, weil z.B.
Mehr-Personenhaushalte mit Kindern
ungleich höhere Grundgebühren bezahlen
als Ein-Personenhaushalte. Dem kann aber
entgegengewirkt werden, indem Familien
bei Zuzug oder Geburt eines Kindes eine
Ausgleichszahlung als Anerkennung zur
Entlastung der Abfallgebühr erhalten.
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Grundgebühr für 
Zweitwohnsitze
Die Grundgebühr ist auch für Ferienwoh-
nungen, Wochenendhäuser oder Zweit-
wohnsitze zu entrichten. Falls bei der
Vorschreibung der Grundgebühr von der
Personenanzahl ausgegangen wird und die
Anzahl der Personen für die zeitweise
Nutzung der Liegenschaft nicht fest-
stellbar ist, wird empfohlen von einer
Person bzw. bei anderen Modellen von der
kleinsten Einheit der Grundgebühr auszu-
gehen (Gleichheitsgrundsatz).

Grundgebühr für Betriebe
oder betriebsähnliche 
Einrichtungen
Auch Betriebe und betriebsähnliche
Einrichtungen haben die mengen -
unabhängige Grundgebühr zu bezahlen.
Hier gibt es ebenfalls in der Praxis unter-
schiedliche Berechnungsmodelle. 

Der Berechnung können Aufteilungs-
schlüssel zugrunde gelegt werden, die sich
an der Anzahl der beschäftigten Arbeit-
nehmerInnen oder auch nach anderen
sachlich nachvollziehbaren Kenngrößen
wie z.B. Fläche, Übernachtungen, Betten,
etc. orientieren.

Eine reine personenbezogene Berechnung
der Grundgebühr für Betriebe und
betriebsähnliche Einrichtungen ist jedoch
problematisch, da für Betriebe mit einer
hohen Beschäftigtenanzahl der Anteil der
Grundgebühr an der Gesamt abfallgebühr
unverhältnismäßig hoch wäre.

Es wird daher empfohlen, die besonderen
Charakteristika des Betriebes bzw. der
betriebsähnlichen Einrichtung bei der
Berechnung der Grundgebühr zu berück -
sichtigen. Dafür können EinwohnerInnen-
gleichwerte auf Basis der Berechnungs-
grundlage für die Grundgebühren
(Personen, Haushalte) festgelegt werden.
Damit ist eine Verhältnismäßigkeit in der
Grund gebühr gegeben. Auch der Verwal-
tungs aufwand wird dadurch minimiert.

Beispiele für mögliche Bezugsgrößen und
Aufteilungsschlüssel nach EinwohnerIn-
nengleichwerten:

• Tourismusbetriebe: Betten oder Sitz-
plätze (z.B. Betriebe bis 50 Sitzplätze
entsprechen zwei Haushalten, Betriebe
mit 50 bis 100 Sitzplätzen entsprechen
drei oder mehr Haushalten). 

• Schulen/Kindergärten: Anzahl der
Kinder und Personal oder Anzahl der
Klassen/Gruppen (z.B. ein Klassen-
zimmer entspricht einem Haushalt).

• Pflegeheime: Pflegeplätze und Personal
(z.B. Pflegeheime bis fünf Pflegeplätze
entsprechen einem Haushalt).

Achtung: 

Die Berechnung der Grundgebühr auf
Basis des bereitgestellten Behälter -
volumens bei Betrieben oder betriebs -
ähnlichen Einrichtungen ist nicht zulässig!
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Grundgebühr - 
Besondere Fälle 
Bei leeren oder teilweise bewohnten
Wohnungen kann eine Grundgebühr
eingehoben werden, auch wenn die abfall-
wirtschaftlichen Dienstleistungen der
Gemeinde nicht regelmäßig in Anspruch
genommen werden. Dies ist damit zu

erklären, dass die Gemeinde die umwelt-
gerechte Entsorgung aller Siedlungsabfälle
zu gewährleisten  und die notwendige
Infrastruktur, die hohe Kosten verursacht,
bereitzustellen und zu erhalten hat.

Die variable Gebühr
Die variable Gebühr ist von der Abfall-
menge (Entleerungsvolumen oder gewo-
gene Menge) abhängig, die bei der Liegen-
schaft gesammelt wird und deckt erfah-
rungsgemäß circa 1/3 der Gesamtkosten
der Abfallwirtschaft der Gemeinde ab. 

Wenn der Anteil an der variablen Gebühr
gegenüber der Grundgebühr sehr hoch ist,
wird vermittelt, dass die Gebühren -
zahlerInnen ihre Abfallgebühren durch
weniger Abfallanfall im Haushalt wesent-
lich reduzieren können. Das wird aber nur
in den wenigsten Fällen wirklich möglich
sein, weil die Kosten für die Bereitstellung
der Infrastruktur wesentlich höher sind. 

Die Höhe der variablen Gebühr ist nach
beigestelltem Behältervolumen (z.B. 120-
Liter Behälter oder 240-Liter Behälter) und
der Anzahl der Entleerungen (wöchentlich,
4-wöchentlich, …) zu berechnen oder
mittels Einzelbehälterverwiegung über das
Abfallgewicht.

Folgende Leistungen können der variablen
Gebühr zugerechnet werden:

• Sammel- und Behandlungskosten für
gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll)
(Punkt 1.1 aus Schritt 1)

Berechnungsbasis variable Gebühr
für den Restmüll
_____________________________€

• Sammel- und Behandlungskosten für
Bioabfall (Punkt 1.2 aus Schritt 1)

Berechnungsbasis variable Gebühr
für den Bioabfall
_____________________________€

Es können auch weitere Leistungen über
die variable Gebühr verrechnet werden,
wenn diese mengenabhängig erfasst
werden können und nicht bereits der
Grundgebühr zugerechnet worden sind,
wie z.B. 
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G e s a m t k o s t e n

• Kosten abzüglich der Einnahmen für
Altpapier (Haushaltssammlung)
(Punkt 1.3 aus Schritt 1)

Berechnungsbasis variable Gebühr
für Altpapier
_____________________________€

Zusammen hang mit der Sammlung bzw.
Vorbehandlung von biogenen Siedlungsab-
fällen (Abholung von Baum- und Strauch-
schnitt, Häckseldienst, Christbaumabhol-
aktion, Behälterreinigung) beziehen. Die
Berechnung der Kostenersätze kann z.B.
nach Arbeitstunden, aber auch mengen-,
gewichts- oder qualitätsbezogen erfolgen.

E
in

n
a

h
m

e
n

*)

A b f a l l g e b ü h r e n

Variable Gebühr
• mengenabhängig

• deckt die Kosten für
die Sammlung und
Behandlung von z.B.
Restmüll und Bioab-
fall ab

• Berechnung nach
beigestelltem Behäl-
tervolumen und der
Anzahl der Entlee-
rungen oder
gewichtsbezogen

Grundgebühr
• mengenunabhängig

• deckt alle Kosten ab, die nicht über Altstoff -
erlöse oder mengenabhängige (variable) 
Gebühren eingehoben werden.

• Grundlage: Berechnung pro Wohneinheit bzw.
Haushalt oder pro Person

*) Altstofferlöse, Kostenersatz, Förderungen, Übernahmegebühren im ASZ

Kalkulation der Abfallgebühren für Ihre Gemeinde

Kostenersatz 
Für zusätzliche Leistungen bei der Abho-
lung des Siedlungsabfalls kann ein
gesonderter Kostenersatz verrechnet
werden.

Solche zusätzlichen Leistungen können
sich beispielsweise auf das Abholen von
sperrigen Siedlungsabfällen oder auch auf
besondere Dienstleistungen im

• Weitere hier festlegen

Berechnungsbasis variable Gebühr
weitere Abfälle
_____________________________€



Seite 36 |

Schritt 2 
„Kalkulation der Abfallgebühren“

So kann die Abfallgebühr
berechnet werden
Mit Schritt 1 wurden alle abfallwirtschaft-
lichen Leistungen der Gemeinde und die
dadurch verursachten Kosten ermittelt
und von diesen Kosten eventuelle
Einnahmen wie z.B. Altstofferlöse, Förde-
rungen, Kostenersätze oder Übernahmege-
bühren im ASZ, etc. abgezogen. Diese
Kosten wurden der Berechnungsbasis für
die Grundgebühr und für die variable
Gebühr in Schritt 2 zugeordnet. 

Um die Grundgebühr für die Gebühren-
zahlerInnen festzulegen, sollte ein Gebüh-
renmodell ausgewählt werden und nach
diesem Model die Grundgebühr berechnet
werden. Für Betriebe, betriebsähnliche
Einrichtungen, Zweitwohnsitze, etc. sollte
ebenfalls eine Grundgebühr festgelegt
werden. Warum sich die Gemeinde für das
jeweilige Gebührenmodell entschieden
hat, sollte dokumentiert werden. Dies ist
besonders wichtig, um den BürgerInnen
und Betrieben die Berechnung auch
erklären zu können.

Berechnungsbeispiel 
„Grundgebühr“

Berechnungsbasis Grundgebühr: 
55.000 EUR netto

Angaben zur Gemeinde:

• Einwohner (HWS + NWS): 2.120

• Anzahl der Haushalte: 828

• Betriebe: 18 (< 20 MitarbeiterInnen)

• Volksschule/Kindergarten 
(Volksschule mit 4 Klassen, 
Kindergarten mit  2 Gruppen)

• Gasthäuser: 3 
(davon zwei unter 50 Sitzplätzen und
eines über 50 Sitzplätze)

Bezugsgröße Grundgebühr: „Haushalte“
(Ein Haushalt entspricht einem Einwoh-
nerInnengleichwert (EWG))

• Einwohner (HWS + NWS): 
2.120 Personen

• Betriebe: 36 EWG (ein Betrieb <
20 MA entspricht 2 Haushalten,
18 Betriebe entsprechen 36 Haus-
halten)

• Volksschule mit 4 Klassen: 4 EWG
(1 Klasse entspricht 1 Haushalt,
4 Klassen entsprechen 4 Haushalten)

• Kindergarten: 2 EWG (1 Gruppe
entspricht 1 Haushalt, 2 Gruppen
entsprechen 2 Haushalten)

• Gasthäuser: 9 EWG (ein Gasthaus
unter 50 Sitzplätzen entspricht
2 Haushalten (2 Gasthäuser = 4 Haus-
halte), ein Gasthaus über 50 Sitz-
plätzen entspricht 5 Haushalten 
(1 Gasthaus = 5 Haushalte)

Haushalte (= EinwohnerInnengleich-
werte) zur Berechnung gesamt: 879

Grundgebühr pro Haushalt: 

55.000 EUR/ 879 Haushalte (EWG) =
62,57 EUR netto (zuzüglich 10% UST =
68,83 EUR brutto
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Die Berechnung der variablen Gebühr
erfolgt für den gemischten Siedlungsabfall
(Restmüll) und den Bioabfall gesondert.
Als Berechnungsgrundlage wird das
Gesamtgewicht der abgeholten bzw.
behandelten Abfallmenge oder das zur
Verfügung gestellte Gesamtbehältervo-
lumen in der Gemeinde herangezogen. Als
Ergebnis kann man die variable Gebühr pro
kg bzw. pro Behältergröße (z.B. EUR pro
80, 120, 240, 1100 Liter Behälter) für die
jeweilige Abfallart festlegen. 

Berechnungsbeispiel 
„Variable Gebühr – gemischter
Siedlungsabfall (Restmüll)“

Sammel-/Behandlungskosten:
51.315,00 EUR netto

Gesamtbehältervolumen: 1.249.950 Liter 

Wie hoch ist die variable Gebühr pro Jahr
für einen 120 Liter Behälter bei 
4-wöchentlicher Abfuhr?

Ergebnis:

Kosten/Gesamtbehältervolumen x 120 Liter
= 64,04 EUR netto pro Jahr oder 4,93 EUR
netto pro Abfuhr.

Der Liegenschaftseigentümer bezahlt als
variable Gebühr für einen 120 Liter Rest-
müllbehälter mit 4-wöchentlicher Abfuhr
64,04 EUR netto pro Jahr (zuzüglich 10%
UST = 70,44 EUR brutto)

Berechnungsbeispiel 
„Variable Gebühr – Bioabfall“:

Sammel-/Behandlungskosten:
17.819,00 EUR netto

Gesamtbehältervolumen: 1.243.200 Liter 

Frage: Wie hoch ist die variable Gebühr
für einen 120 Liter Behälter bei
37 Abfuhren pro Jahr (Sommer wöchent-
lich, Winter 14-tägig)?

Ergebnis:

Kosten/Gesamtbehältervolumen x 120 Liter
= 63,64 EUR netto pro Jahr oder 1,72 EUR
netto pro Abfuhr.

Der Liegenschaftseigentümer bezahlt als
variable Gebühr für einen 120 Liter Bio -
abfallbehälter für 37 Abfuhren 63,64 EUR
netto pro Jahr (zuzüglich 10% UST = 70,00
EUR brutto)

Für die Berechnung der Abfallgebühren
steht ein sehr einfach zu handhabendes
EXCEL-Sheet kostenlos als Download zur
Verfügung.
www.abfallwirtschaft.steiermark.at

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11034328/35343558
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
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Abfallgebührenkalkulation "Grundgebühr"

Einwohner gesamt 2120
Einwohner mit Hauptwohnsitz 2000
Einwohner mit Nebenwohnsitz 120
Haushalte gesamt 828
EWG Betriebe / Einrichtungen 51
Einwohnergleichwerte gesamt (EWG) 879

Berechnungsbasis Grundgebühr 55.000,00 €
Grundgebühr / EWG 62,57 €

Anzahl EWG Grundgebühr/Haushalt Kontrolle 
25 Zweitwohnsitze 1,00 62,57 € 1.564,28 €

136 1-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 8.509,67 €
300 2-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 18.771,33 €
250 3-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 15.642,78 €
80 4-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 5.005,69 €
30 5-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 1.877,13 €
5 6-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 312,86 €
2 7-Personen-Haushalt 1,00 62,57 € 125,14 €

8-Personen-Haushalt 0,00 € 0,00 €
9-Personen-Haushalt 0,00 € 0,00 €
10-Personen-Haushalt 0,00 € 0,00 €

Anzahl EWG Grundgebühr/Betrieb Kontrolle 
18 2,00 125,14 € 2.252,56 €
1 4,00 250,28 € 250,28 €
1 2,00 125,14 € 125,14 €
2 2,00 125,14 € 250,28 €
1 5,00 312,86 € 312,86 €

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

EWG gesamt 55.000,00 €

0

4

879

Betrieb (< 20 Mitarbeiter) = 2 HH
Volksschule mit 4 Klassen = 4 HH
Kindergarten mit 2 Gruppen = 2 HH
Gasthaus (<50 Sitzplätze = 2 HH)
Gasthaus (>50 Sitzplätze = 5 HH) 5

EWG gesamt
36
4
2

2
0
0
0

Haushalte

Betriebe/Einrichtungen

EWG gesamt
25
136
300
250
80
30
5

Kontrolle

0
0
0

Die Berechnung der Grundgebühr in
diesem EXCEL-Sheet erfolgt über Einwoh-
ner Innengleichwerte (EWG). Dafür sind
im Arbeitsblatt „Abfallgebührenkalkula-
tion – Grundgebühr“ für Personen, Haus-
halte, Betriebe und sonstige Einrich-
tungen der Gemeinde die entsprechenden
EinwohnerInnengleichwerte (EWG) fest-
zulegen. Eine genaue Anleitung dafür ist
im EXCEL-Sheet beschrieben.

Die Berechnung der variablen Gebühr für
Restmüll, Bioabfall und Altpapier - Haus-
haltssammlung (wenn nicht in der Grund-
gebühr enthalten) erfolgt auf Basis des
bereitgestellten Behältervolumens, das im
Arbeitsblatt "Bereitgestelltes Behälter -
volumen zur Sammlung von Restmüll, Bio -
abfall und Altpapier" mit den für die
Gemeinde eingegeben Daten berechnet
wird.

Abfallgebührenkalkulation "Variable Gebühr"

Variable Gebühr Restmüll
Berechnungsbasis Restmüll 51.315,00 €
max. bereitgestelltes Behältervolumen in Liter 1.249.950

Anzahl Behälter Volumen Einheit EUR/Liter EUR/Abfuhr Anzahl d. Abfuhren 
pro Jahr

Variable Gebühr 
pro Jahr Kontrolle 

0 80 3,28 € 0 0,00 € 0,00 €
673 120 4,93 € 13 64,04 € 43.101,40 €
27 240 9,85 € 13 128,09 € 3.458,36 €
3 770 31,61 € 13 410,95 € 1.232,84 €
6 1100 45,16 € 13 587,07 € 3.522,40 €
0 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

51.315,00 €

Variable Gebühr Bioabfall
Berechnungsbasis Bioabfall 17.819,00 €
max. bereitgestelltes Behältervolumen in Liter 1.243.200

Anzahl Behälter Volumen Einheit EUR/Liter EUR/Abfuhr Anzahl d. Abfuhren 
pro Jahr

Variable Gebühr 
pro Jahr Kontrolle 

0 80 1,15 € 0 0,00 € 0,00 €
280 120 1,72 € 37 63,64 € 17.819,00 €

0 240 3,44 € 0 0,00 € 0,00 €
0 770 11,04 € 0 0,00 € 0,00 €
0 1100 15,77 € 0 0,00 € 0,00 €

17.819,00 €

Liter 0,04

Liter 0,01

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/a0f67802/2008-08-11-Intern-Geb%C3%BChrenkalkulation.xls
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Abfallgebühren sind wie alle Gebühren ein
sehr heikles Thema. Eine geringfügige
Anhebung der Abfallgebühr führt bereits
zu heftigen Diskussionen, zunächst bei den
GebührenzahlerInnen - obwohl die
tatsächliche Höhe der Abfallgebühren
meist nicht bekannt ist - und dann im
Gemeinderat.

Laut einer Studie der Arbeiterkammer
Steiermark (2006) zahlt ein steirischer
Haushalt im Jahr durchschnittlich 115 EUR
für die Abfallgebühr. Das sind monatlich
weniger als 10 EUR. Im Vergleich zu einmal
Tanken (50 Liter Diesel kosten im Juli 2008
ca. 70 EUR) ein verhältnismäßig kleiner
Betrag für eine Vielzahl an abfall -
wirtschaftlichen Leistungen.

Akzeptanz für die Abfall-
gebühr schaffen
Vielen GebührenzahlerInnen ist nicht im
Detail bewusst, welche umfangreichen
abfallwirtschaftlichen Leistungen die
Gemeinde tagtäglich erbringt und wie sehr
sie damit auch zur hohen Lebensqualität
beiträgt. Vielfach herrscht die Meinung
vor, dass mit der Abfallgebühr nur die
Abholung der Sammelbehälter, die bei der
Liegenschaft bereit stehen, bezahlt wird.

Die vielen anderen abfallwirtschaftlichen
Leistungen der Gemeinde wie z.B. Bau,
Betrieb und Erhaltung des Altstoffsammel-
zentrums, Durchführung von mobilen
Sammlungen, Umwelt- und Abfallbera-
tung, organisatorische Tätigkeiten der
Gemeinde im Abfallbereich, Flurreinigung,
etc. werden nicht mit der Abfallgebühr in
Verbindung gebracht.

Auch die Sicherheit, dass Abfälle regel-
mäßig abgeholt und ordnungsgemäß
behandelt werden, ist, wie das Beispiel in
Neapel (Süditalien) zeigt, ein wichtiger
Nutzen für die BürgerInnen und ihren
Lebensraum.

Der Nutzen für die GebührenzahlerInnen:

• komfortables Entsorgungssystem

• Entsorgungssicherheit

• Lebensqualität

Vom Gesetz her ist die Gemeinde
verpflichtet, kostendeckende Abfall -
gebühren einzuheben. Dafür sind alle durch
die Abfallwirtschaft der Gemeinde entste-
henden Kosten zu erfassen und als Berech-
nungsbasis für die Abfallgebühren heran-
zuziehen.

Damit die Abfallgebühr für die Gebühren-
zahlerInnen nachvollziehbar ist und von
ihnen akzeptiert wird, sollten diese infor-
miert werden, wie sich die Abfallgebühr
zusammensetzt und welche Leistungen
von der Gemeinde dafür erbracht werden.

Schritt 3: Information der GebührenzahlerInnen
über die Zusammensetzung der Abfallgebühr
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Wer soll über die 
Zusammensetzung der 
Abfallgebühr informiert
werden?
Die Abfallgebühren, bestehend aus einer
Grundgebühr und einer variablen Gebühr,
werden LiegenschaftseigentümerInnen,
Gewerbebetrieben oder sonstigen Einrich-
tungen wie z.B. Schulen, Kindergärten,
Pflegeheime, etc. von der Gemeinde vorge-
schrieben. 

Sind LiegenschaftseigentümerInnen und
NutzerInnen nicht ident, wird die Abfall-
gebühr von den Liegenschaftseigen -
tümerInnen an die NutzerInnen z.B. 
MieterIn nen weiterverrechnet. Der Auftei-
lungsschlüssel kann sich jedoch von der
Vorschreibung der Gemeinde unter-
scheiden. 

In einer Gemeinde sind verschiedene
Gruppen von GebührenzahlerInnen, die
über die Zusammensetzung der Abfallge-
bühr und über die abfallwirtschaftlichen
Leistungen informiert werden sollten, um
Verständnis und Akzeptanz zum Thema
„Abfallgebühr“ zu erreichen.

Die Hauptzielgruppe für die Informationen
werden die BürgerInnen in der Gemeinde
sein. Aber auch die anderen Zielgruppen
wie z.B. Betriebe und sonstige Einrich-
tungen sollte man informieren.

Zu überlegen ist daher, wer über die
Zusammensetzung der Abfallgebühr und
die abfallwirtschaftlichen Leistungen der
Gemeinde informieren werden soll, wie
z.B.:

• BürgerInnen der privaten Haushalte der
Gemeinde

• LiegenschaftseigentümerInnen

• EigentümerInnen von Ferienwoh-
nungen, Wochenendhäusern, Zweit-
wohnsitzen

• Gewerbebetriebe

• Tourismusbetriebe (mit/ohne Über-
nachtung)

• Gemeindeeigene, gemeindenahe bzw.
öffentliche Einrichtungen (Schulen,
Schülerheime, Kindergärten, Nachmit-
tagsbetreuung, Vereinslokale, Sport-
/Freizeiteinrichtungen, Wohn- und
Pflegeheime, etc.)

Nachdem festgelegt wurde, wer informiert
werden soll, wird jenes Kommunikations-
instrument ausgewählt, mit welchem die
verschiedenen Gruppen am besten erreicht
werden können.
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Wie können die Gebühren-
zahlerInnen über die
Leistungen der Gemeinde
und die Abfallgebühr
informiert werden?
In allen Gemeinden gibt es bereits eine
Reihe von sehr gut funktionierenden
Kommunikationsinstrumenten, die genutzt
werden können, um die Gebühren -
zahlerInnen zu informieren. 

Welche abfallwirtschaftlichen Leistungen
von der Gemeinde erbracht werden und
wie hoch die Abfallgebühr ist, wurde
bereits in Schritt 1 und 2 detailliert
ermittelt. Als Basis für die Informations -
tätigkeit sollte man diese Informationen
zusammenfassen und optisch ansprechend
aufbereiten.

Zu überlegen ist, welches der angeführten
Kommunikationsinstrumente für welche
Zielgruppe eingesetzt wird:

1. Persönliche Informationen

Sehr wichtig ist es, in persönlichen
Gesprächen den GebührenzahlerInnen die
Leistungen der Gemeinde im Abfallbereich
und die Zusammensetzung der Abfall -
gebühr zu erläutern und Fragen zu klären.
Dieses Kommunikationsinstrument eignet
sich bestens für alle Zielgruppen.

Das kann in der Gemeinde durch gut infor-
mierte und kommunikative Gemeindeor-
gane (BürgermeisterIn, Gemeinde rätInnen,
etc.), Gemeindebedienstete und Umwelt-
und AbfallberaterInnen erfolgen.

2. Artikel 
„Leistungen & Abfallgebühr“ 

Die Gemeindezeitung ist ein bewährtes
Instrument um alle GebührenzahlerInnen
zu erreichen. Daher bietet es sich an, in der
Gemeindezeitung einen Artikel über
„Leistungen & Abfallgebühr“ mit Erläute-
rungen und Beispielen zu veröffentlichen
und diesen Artikel auch auf die Gemeinde-
homepage zu stellen.

3. Infoblatt „Ihre Abfallgebühr –
Unsere Leistungen“ 

Mit einem ansprechenden und kurz gehal-
tenen Infoblatt kann man sehr gut die
BürgerInnen aller privaten Haushalte über
die Abfallgebühr informieren und klar
aufzeigen, welche Leistungen sie dafür
erhalten und welchen Nutzen sie davon
haben. Ein derartiges Infoblatt kann natür-
lich auch für Betriebe, betriebsähnliche
und andere Einrichtungen erstellt werden,
bei denen die Grundgebühr anders
berechnet wird als bei privaten Haus-
halten. 
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Das Infoblatt „Ihre Abfallgebühr – Unsere
Leistungen“ für die Zielgruppe „BürgerIn -
nen der privaten Haushalte“ kann über
verschiedene Kommunikationskanäle
verbreitet werden, wie z.B.:

• Mit den Vorschreibungen der Abfallge-
bühr mitschicken, sodass die Liegen-
schaftseigentümerInnen diese Info auch
an die MieterInnen weitergeben können.

• Auf die Rückseite zum Abfall-Abfuhr -
kalender aufdrucken oder als Beilage
dazugeben.

• Jedem/jeder neue(n) GemeindebürgerIn
bei der Anmeldung in der Gemeinde
übergeben und auch persönlich darüber
informieren.

• Auf der Anschlagtafel in der Gemeinde
und bei der BürgerInnenservicestelle
anbringen.

• In der Gemeindezeitung veröffentlichen.

• Auf die Gemeindehomepage stellen.

• Im Altstoffsammelzentrum auflegen und
das Betreuungspersonal schulen, dass
diese den ASZ-BesucherInnen die
Zusammensetzung der Abfallgebühr und
die dafür von der Gemeinde erbrachten
Leistungen erklären können.

• Als Poster vergrößern, im ASZ anbringen
und zu Sperrmüllsammlungen und
weiteren Infoveranstaltungen mitnehmen.

Was bei der Erstellung des Info-
blattes „Ihre Abfallgebühr –
Unsere Leistungen“ beachtet
werden sollte!

Für die LeserInnen des Infoblattes sollte
auf einen Blick ersichtlich sein:

• Wie hoch die Abfallgebühr ist und
welcher Anteil davon auf die Grund -
gebühr und die variable Gebühr
entfällt.

• Welche abfallwirtschaftlichen Leistun -
gen der Gemeinde dafür genutzt
werden können und welche Leistungen
über die Grundgebühr bzw. über die
variable Gebühr verrechnet werden.

• Welchen Nutzen die GebührenzahlerIn -
nen davon haben.

• Wer die AnsprechpartnerInnen für
Fragen und weitere Information zur
Abfallgebühr sind.

Wie ein Infoblatt über die abfallwirtschaft-
lichen Leistungen und zur Abfallgebühr für
die BürgerInnen der privaten Haushalte
gestaltet werden kann und was es bein-
halten soll, zeigt das Beispiel der „Gemeinde
Muster“ auf der folgenden Seite.

Diese Mustervorlage kann leicht für
Betriebe, betriebsähnliche und öffentliche
Einrichtungen adaptiert werden, indem die
Grundgebühr und die dafür nutzbaren
Leistungen für diese Zielgruppen einge-
tragen wird.

Das Infoblatt „Ihre Abfallgebühr – Unsere
Leistungen“, in das die Daten und Informa-
tionen der jeweiligen Gemeinde einge-
tragen werden können, findet man als
kostenloses Download unter
www.abfallwirtschaft.steiermark.at.

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/cbe36745/Gemeinde%20Muster.doc
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11034328/35343558
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Musterinfoblatt „Ihre Abfallgebühr – Unsere Leistungen“ am Beispiel 
einer Gemeinde mit haushaltsbezogener Grundgebühr

 Amtliche Mitteilung 
 Postentgelt bar bezahlt 

Gemeinde Muster 
Maggistraße 1a 
Ansprechperson: Frau Brigitte Hofer 
Tel.: 03435-6767-12 
Fax.: 03435-6767-13 
E-Mail.: 
gemeinde@muster.steiermark.at 
Web: www.gemeinde.muster.at 

 

 
Logo oder Wappen 

 der Gemeinde 

Abfallwirtschaftsverband Musterland 
Knorrstraße 2 
Ansprechperson: Frau Heidi Master  
(täglich 9:00 bis 12:30 Uhr) 
Tel.: 03435-6767-12 
Fax.: 03435-6767-13 
E-Mail.: awv.musterland@abfallwirtschaft.steiermark.at
Web: www.abfallwirtschaft.steiermark.at 

 

Ihre Abfallgebühr – Unsere Leistungen 
Wir bieten Ihnen ein komfortables Entsorgungssystem auf hohem Qualitätsniveau und garan-
tieren Ihnen Entsorgungssicherheit durch die effiziente Organisation der Abfallwirtschaft in 
unserer Gemeinde. 

In Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsverband Musterland führt unsere Gemeinde auch 2008 wie-
der eine Reihe von Abfallprojekten durch, wie z.B. Schulprojekte, Bürgerinformationsveranstaltungen, 
Steirischer Frühjahrsputz, etc.  

Ihre Abfallgebühr besteht aus einer Grundgebühr pro Haushalt und einer mengenabhängigen  
variablen Gebühr für die Sammlung und umweltgerechten Behandlung von Restmüll und Biomüll. 
 

Grundgebühr: 
68,83 EUR pro HH/Jahr 
 

 

 

 

Leistungen, welche aus der Grundgebühr bezahlt werden: 

• Bau, Instandhaltung und Betrieb eines modernen Altstoffsammel-
zentrums mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten - jeden Freitag 
von 13.00 bis 17.00 Uhr. 
In dieser Zeit können  Sie auf einer Fläche von 1.200 m² Sperrmüll, Altstof-
fe wie Altholz, Alteisen, etc. sowie Problemstoffe und auch Windeln abge-
ben. Drei qualifizierte ASZ-Mitarbeiter helfen Ihnen gerne beim Ausladen 
und bei der fachgerechten Zuordnung der Abfälle. Im ASZ bekommen Sie 
auch kostenlos die Fetty-Küberl für die Sammlung von Altspeiseölen/–
fetten und die Abfalltrennfibel. 

• Baum-/Strauchschnitt können Sie täglich in der Zeit von 8.00 bis 
18.00 Uhr beim Grünschnittplatz (neben dem Bauhof) kostenlos 
abgeben. Das Material wird zerkleinert, kompostiert und als wert-
volle Gartenerde wieder in den Kreislauf gebracht.  

• Regelmäßige Flurreinigungen, die Betreuung der Altstoffsam-
melinseln, das Entleeren der Abfallkübel im Gemeindepark und 
bei den Bushaltestellen, das Entfernen von illegalen Ablagerun-
gen werden von unseren Gemeindemitarbeitern durchgeführt und 
sind ein wichtiger Beitrag, um unsere Gemeinde sauber zu halten 

Variable Gebühr für: 
Restmüll: 70,44 EUR/Jahr 
120 Liter Behälter 
Entleerung: 4-wöchentlich 

Variable Gebühr für: 
Biomüll: 70,00 EUR/Jahr 
120 Liter Behälter 
Entleerung: 
Nov.-März: 14-tägig 
April -Okt.: wöchentlich 

Die variable Gebühr bezahlen Sie für die regelmäßige Sammlung 
und umweltgerechte Behandlung von Restmüll und Biomüll.  

• Die variable Gebühr ist mengenbezogen. 

• Berechnet nach dem Behältervolumen und der Anzahl der  
Entleerungen.  

• Restmüll und Biomüll werden direkt von Ihrer Liegenschaft  
abgeholt.  

Tipp: Werfen Sie wirklich nur Restabfälle in die Restmülltonne. Alle von 
Ihnen eingeworfenen sonstigen Abfälle wie Altstoffe und Verpackungen 
belasten hier Ihre Abfallgebühr. 

Die Termine für die Abholungen und Entleerung der Abfälle entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender 
oder den Infos auf der Gemeindehomepage: www.gemeinde.muster.at 

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/cbe36745/Gemeinde%20Muster.doc
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Was kann die Gemeinde
zur Verringerung der 
Abfallkosten beitragen?
Als besondere Servicedienstleistung kann
die Gemeinde die BürgerInnen der privaten
Haushalte, aber auch Betriebe und andere
Einrichtungen mit Informationen & Tipps
bei der Abfalltrennung und Abfallver -
meidung unterstützen. Ziel ist es, das
Abfallaufkommen zu reduzieren und die
Sortenreinheit der gesammelten Abfälle zu
verbessern, um die Abfallkosten für den
Einzelnen und für die Gemeinden so gering
wie möglich zu halten. 

Die Gemeinde als Vorbild!

Besonders empfehlenswert ist, dass die
Gemeinde selbst mit gutem Beispiel voran
geht und im Zuge ihrer Tätigkeiten im
Gemeindeamt, im Bauhof, in Schulen oder
Kindergärten auf Abfallvermeidung und
sorgfältige Abfalltrennung großen Wert
legt.

Mit den zur Verfügung stehenden Kommu-
nikationsinstrumenten wie z.B. Gemeinde-
zeitung, Gemeindehomepage,  persönliche
Gespräche mit BürgerInnen, etc. kann man
die nachfolgend angeführten Infos & Tipps
leicht verbreiten.

Infos & Tipps 
zur richtigen Abfalltrennung
• Beim Einkauf von Produkten wird die

Entsorgung der Verpackung mitbezahlt.
Entsorgen Sie Verpackungen daher in
die für Sie und für die Gemeinde
kostenlosen Verpackungscontainer.

• Besuchen Sie regelmäßig unser
Altstoffsammelzentrum. Dort werden
recyclingfähige Altstoffe sortenrein
entgegengenommen und so einer
umweltgerechten Verwertung zuge-
führt. Die erzielten Altstofferlöse entla-
sten Ihre Abfallgebühr.

• Entsorgen Sie nur über die ordnungsge-
mäßen Sammelschienen Ihrer
Gemeinde. 

• Übergeben Sie Elektroaltgeräte, Eisen-
schrott und andere Altstoffe nicht an
illegale Sammelbrigaden! Ihre
Gemeinde bekommt für diese Abfälle
Erlöse, die helfen, die Kosten für das
Altstoffsammelzentrum so niedrig wie
möglich zu halten. 

• Werfen Sie nichts achtlos weg. Die
Beseitigung illegaler Ablagerungen, die
Reinigung von Parkanlagen, Verkehrs-
wegen und Straßenböschungen verur-
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sacht ein Vielfaches der herkömmlichen
Sammelkosten und belastet die Abfall-
gebühr.

• Bioabfall gehört in die Biotonne oder
auf den Kompost! Das Einbringen von
Bioabfall in den Restabfall ist verboten.

• Sammeln Sie Problemstoffe (Farben,
Lacke, Spraydosen mit Restinhalt, Altöl,
Reinigungs- und Putzmittel) getrennt
und bringen Sie diese in das Altstoff-
sammelzentrum. Problemstoffe dürfen
nicht zum Restabfall gegeben werden.

• Halten Sie die Restmüll- und Sperr-
müllmengen durch Vermeidung und
richtiges Trennen der Abfälle so gering
wie möglich. Alles, was im Restmüll
oder im Sperrmüll landet, kann keiner
Verwertung zugeführt werden, sondern
wird aufbereitet, thermisch oder biolo-
gisch behandelt und der Rest davon
deponiert. 

Infos & Tipps 
zur Abfallvermeidung
• Vermeiden Sie unnötige und umweltbe-

lastende Produkte.

• Verzichten Sie auf problematische
Verpackungen.

• Kaufen Sie offen statt verpackt und
nach Möglichkeit wiederverwendbare
Verpackungen.

• Bevorzugen Sie Mehrweg statt Einweg.

• Kaufen Sie nur die Menge, die Sie
tatsächlich benötigen. Lebensmittel im
Wert von 150 Millionen EUR landen
jährlich im Müll. Durch überlegtes
Einkaufen können Sie Geld und Abfall
einsparen.

• Achten Sie auf regelmäßige Wartung
von Geräten und auf sparsame Dosie-
rung von Reinigungs- und Pflegemittel.
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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG

Fachabteilung 7A
Gemeinden und Wahlen 
Hofgasse 11 – 13,
8010 Graz

Referat für 
Wirtschaftliche Angelegenheiten

Referatsleitung: Friedrich Zach, 
Tel: 0316/877-2711, 
E-Mail: friedrich.zach@stmk.gv.at 

• Beratung und Prüfung der Gemeinden
und Gemeindeverbände in finanziellen
und wirtschaftlichen Angelegenheiten 

• Auszahlung von Bedarfszuweisungs-
mitteln in Koordination mit den politi-
schen Referenten

Referat für Abgabeangelegenheiten und
Finanzausgleich

Referatsleitung: Dr. Silke Reverencic, 
Tel: 0316/877-2712, 
E-Mail: silke.reverencic@stmk.gv.at 

Kontakt: Margaret Ralph, 0316/877-2715,
E-Mail: margaret.ralph@stmk.gv.at

• Entscheidung über Vorstellungen und
Behandlung von Aufsichtsbeschwerden
in Abgabeangelegenheiten

• Verordnungsprüfungen gemäß § 100
Stmk. Gemeindeordnung (1967)

• Beratung in abgabenrechtlichen Ange-
legenheiten 

Fachabteilung 19D 
Abfall- und Stoffflusswirtschaft
Bürgergasse 5A, 
8010 Graz,
www.abfallwirtschaft.steiermark.at
Leitung:
Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Himmel 
Nachhaltigkeitskoordinator-Steiermark

Referat I – Kommunale Abfallwirtschaft
und Förderungsangelegenheiten

Referatsleitung: Dr. Günther Illitsch, 
Tel: 0316/877-4392, 
E-Mail: guenther.illitsch@stmk.gv.at

Kontakt: Robert Ritter, 
Tel: 0316/877-4329, 
E-Mail: robert.ritter@stmk.gv.at

• Fachliche Betreuung steirischer Abfall-
wirtschaftsverbände und Gemeinden

• Abfallberatung und Informations -
tätigkeit (Publikationen)

• Abwicklung von abfall- und stofffluss-
relevanten Förderungsmaßnahmen
sowie Fortschreibung der dafür
zugrunde liegenden Förderungsricht -
linien

• Projekte
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Der Leitfaden kann unter 
www.abfallwirtschaft.steiermark.at 
als pdf-file herunter geladen werden. 

Fachabteilung 13A 
Umwelt- und Anlagenrecht 
Landhausgasse 7N/521, 
8010 Graz

Referat 2: Abfallrecht

Referatsleitung: Dr. Günther Rupp, 
Tel: 0316/877/3821, 
E-Mail: guenther.rupp@stmk.gv.at 

Kontakt: Manuela Silberschneider, 
Tel: 0316/877-4879, 
E-Mail: 
manuela.silberschneider@stmk.gv.at 

• Abfallrechtliche Angelegenheiten

• Beratung und Prüfung der Gemeinden
bei der Erstellung der Abfuhrordnung

DACHVERBAND DER STEIRISCHEN 
ABFALLWIRTSCHAFTSVERBÄNDE
Feldkirchner Straße 96, 
8055 Seiersberg
Geschäftsführer: Dr. Christian Schreyer 
Tel: 0664/466 2435, 
E-Mail:
dachverband@abfallwirtschaft.steiermark.at

• Vertritt die Interessen der Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände auf Landes-,
Bundes- und EU-Ebene aber auch
gegenüber der privaten Entsorgungs-
wirtschaft. 

• Fungiert als Schnittstelle zwischen dem
Land Steiermark und den Verbänden
und ist für die überregionale Bearbei-
tung der die Abfallwirtschaftsverbände
betreffenden Aufgaben zuständig.

http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11036192/35343558/?2055345145
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/11036192_35343558/9f0fc0a2/leitfaden_Abfallgeb%C3%BChr_H_V1_Standard.pdf
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